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Zur Schutzwürdigkeit des Willinks Parks 
in Hamburg-Lokstedt, Bezirk Eimsbüttel 

 
Der ökologisch wertvolle Waldbiotop "Willinks Park" in Hamburg-Lokstedt, der als heute 
naturnaher Rest eines ehemaligen Landschaftsparks aus der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts mit seiner eindrucksvollen Baumkulisse das örtliche Landschaftsbild 
prägt (Abb. 1), soll nach den Vorstellungen des Bezirksamtes Eimsbüttel weitgehend 
abgeholzt werden. Auf der frei werdenden Fläche sollen drei große Wohnblöcke errichtet 
werden; darunter sind Tiefgaragen geplant, deren Ausdehnung über die der Bebauung 
noch hinausgehen soll (Bebauungsplanverfahren Lokstedt 59, [1; 2]).  
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Abb. 1:  Luftbild des Willinks Parks (Quelle: Google-Earth) 
ldpark befindet sich südlich der Kollau-Niederung auf der Anhöhe des Reuters-
(Up'n Rütersbarg), dem einzigen in Hamburg schriftlich überlieferten Ort eines 
gen, jungsteinzeitlichen Großsteingrabes. Der Willinks Park steht daher unter 
l- und Grabungsschutz. Das Bezirksamt will trotzdem auf die Bebauung nicht 
n und hat als "Ausgleichfläche" für den  - irreparablen -  Schaden eine 14 km 
, zu renaturierende Ackerfläche im Stadtteil Lemsahl-Mellingstedt im Bezirk 

ek vorgesehen.  
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1.  Lage  

Der Waldbiotop Willinks Park liegt in Lokstedt östlich der U-Bahnstation Hagendeel 
zwischen den Straßen Willinks Park im Norden, Niendorfer Straße im Osten, Hagendeel im 
Süden und Beim Opferstein im Westen [1]. Das Gelände steigt von Südost nach Nordwest 
an und fällt an der Westkante und Südkante jeweils steil ab.  

Der von den Bebauungsplänen des Bezirks betroffene Teil des Waldparks besteht aus drei 
Flurstücken des Stadtteils Lokstedt, Baublock 317/015, Niendorfer Straße (vgl. Anlage 1): 

Flurst.-Nr. Flächengröße Bezeichnung Eigentümerin am 8.9.09 

3670 7.239 m² Erholungsfläche, Grünanlage Ursula Friedel Wellman 

2245 2.460 m² Erholungsfläche, Grünanlage Ursula Friedel Wellman 

2264 882 m² Verkehrsfläche, Straße FHH 

Die einstige Villen-Zufahrt auf Flurstück 2264 ist heute weitgehend zugewachsen und als 
"Straße" kaum noch zu erkennen. 

Durch die geplanten Baumaßnahmen geschädigt würden auch großkronige Bäume der 
angrenzenden West- und Südböschung des Willinks Parks, vor allem auf den Flurstücken 
3672 und 2240. 

 
2.   Natur 

2.1  Vegetation 

Die amtliche Biotopkartierung vom 9.9.2007 weist dem Willinks Park und seinen gehölzbe-
wachsenen Steilkanten der West- und Südseite den Biotoptyp "Sonstiger Eichenmisch-
wald" zu  (Anlage 2 und 3). Die vollständig begrünte Fläche wird danach beherrscht "von 
alten Stiel-Eichen und Rotbuchen, sowie mittelalten Robinien und Berg-Ahornen ... Die 
dichte, in die zweite Baumschicht übergehende Strauchschicht besteht überwiegend aus 
nachwachsendem Spitz- und Berg-Ahorn, Weißdorn und Hainbuche. Stellenweise haben 
sich dichte Schlehengebüsche entwickelt." Als weitere Gehölzarten des reichhaltigen 
Laubwaldes werden im Biotopkataster und im Baumbestandsplan (s.u.) genannt: Ross-
kastanie, Hänge-Birke, Haselnuss, Zwetschge, Vogelkirsche, Echte und Späte Trauben-
kirsche, Grau-Weide, Eberesche, Pappel, Linde, Feld-Ulme und Schwarzer Holunder. "Die 
randlichen Böschungskanten ... sind zum Teil flächendeckend mit Efeu bewachsen." 

Ein im Auftrag des potenziellen Investors erstellter "Baumbestandsplan" vom 31.7.2009 [3] 
zählte auf den Flurstücken 3670 und 2245 des Willinks Parks insgesamt 170 Bäume mit 
einem Stammumfang ab 80 cm. Baumhöhen bis 30 m und Kronendurchmesser bis zu 
27 m wurden festgestellt. Die Stammumfänge erreichten maximal 4,50 m. 

40 Pflanzenarten wurden im Willinks Park identifiziert; die Liste ist noch unvollständig. 

 
2.2  Tierwelt 

Im Auftrag des potenziellen Investors wurde eine "Faunistische Bestandserfassung und 
artenschutzfachliche Betrachtung" zum Willinks Park durchgeführt [4].  
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2.2.1  Vögel 

Bei der Bestandserfassung der Brutvögel wurden 17 Arten, davon 15 mit Brutplätzen, im 
Willinks Park festgestellt, nämlich: Ringeltaube, Zaunkönig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, 
Amsel, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Kohlmeise, Blaumeise, Schwanzmeise, Kleiber, 
Gartenbaumläufer, Rabenkrähe, Buchfink und Gimpel, sowie, ohne direkten Brutnachweis, 
Buntspecht und Eichelhäher.  

Bei einer Begehung des Willinks Parks am 9. März 2010 durch Mitglieder der NABU-
Baumschutzgruppe wurden vier weitere Vogelarten beobachtet, die als Brutvögel in 
Betracht kommen: Sumpfmeise (singend), Grünling (singend), Kernbeißer und Elster. Die 
intensiven Balzaktivitäten eines Buntspecht-Paares, mit wiederholtem "Flatterschwebeflug" 
des Männchens in der Nähe mutmaßlicher Spechthöhlen, deuteten darauf hin, dass auch 
diese Art Brutvogel des Willinks Parks ist. Als Durchzügler wurden bei dem Besuch 
Wacholderdrossel und Rotdrossel festgestellt.  

Die Bedeutung des naturnahen Willinks Waldparks als Winterquartier und Nahrungshabitat 
für Vögel ist in dem genannten Gutachten nicht erfasst. Nicht erwähnt wird auch das 
Vorkommen eines Habichts, der im Bereich des Willinks Parks seinen regelmäßigen Ansitz 
hat [5]. Darüber hinaus liegen Beobachtungen von Mäusebussard, Wintergoldhähnchen 
und Erlenzeisig vor [6].  

2.2.2  Fledermäuse 

Als weitere Tiergruppe wurden in dem durch den potenziellen Investor beauftragten 
Gutachten die Fledermäuse untersucht. Festgestellt wurden vier Fledermaus-Arten, die 
hier ihr Jagdhabitat haben. Häufigste Art ist die Zwergfledermaus, gefolgt vom Großen 
Abendsegler, der Breitflügelfledermaus und der Rauhautfledermaus.  

Von der Zwergfledermaus konnten 8 Balzreviere im Willinks Park nachgewiesen werden. 
Ausgangspunkt solcher Reviere ist erfahrungsgemäß ein Balzquartier, in diesem Fall eine 
Baumhöhle oder -spalte, in die das Männchen mit speziellen Balzrufen Weibchen zu 
locken versucht. Im "Handbuch der Fledermäuse" ( [7], S. 287) heißt es dazu: "Adulte 
Männchen etablieren Paarungsquartiere, in die sie mit Singflügen Weibchen locken und so 
Harems von bis zu zehn Weibchen aufbauen." Leider fehlt in dem Gutachten jede Angabe 
über die Zahl der gleichzeitig festgestellten Fledermaus-Exemplare; man ist daher auf 
Mutmaßungen angewiesen. Die große Zahl von festgestellten Balzrevieren mit Mehrfach-
ortungen der Zwergfledermaus im Willinks Park lässt indes die Annahme zu, dass es sich 
hier um einen Hotspot dieser Fledermausart in Hamburg handelt. 

Der Gutachter konnte kein Fledermausquartier im Willinks Park direkt nachweisen, so dass 
nur aus dem Vorkommen der festgestellten Balzreviere auf mehrere Fledermausquartiere 
in Baumhöhlen oder -spalten des Untersuchungsgebiets geschlossen werden kann. 

2.2.3  Juchtenkäfer (Eremit) 

Weitere Tiergruppen wurden in dem genannten Gutachten nicht untersucht. Lediglich nach 
dem Vorkommen des prioritär geschützten Juchtenkäfers (Eremit) wurde durch Inspektion 
von Holzmulm am Fuß von Bäumen im Willinks Park gesucht, der Käfer aber nicht nach-
gewiesen. 
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2.3   Biotopbewertung  

Die vorliegenden, für den potenziellen Investor angefertigten Privatgutachten lassen sich 
nur bedingt für eine integrale ökologische Gesamtbewertung des Waldbiotops Willinks Park 
verwenden. 

Der vorliegende "Baumbestandsplan" [3] bewertet die untersuchten Bäume gemäß der 
"Schadstufenbestimmung für Bäume an Straßen und in der Stadt", herausgegeben von der 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL). Dabei werden 
die Bäume nach dem Grad ihrer "Schädigung" und nach ihrer Verkehrssicherheit einge-
stuft. In einer solchen Klassifikation werden ökologisch besonders wertvolle Altholz-
Bestände, die einen hohen Anteil an Totholz, und damit Nistplätze für Höhlenbrüter und 
Lebensraum für totholzbewohnende Insekten, Pilze oder Flechten bieten, eher negativ 
bewertet. 

Die vorliegende "Faunistische Bestandserfassung" [4] beschränkt sich im wesentlichen 
auf die Untersuchung der Frage, ob artenschutzrechtliche Gründe dem geplanten Bauvor-
haben des potenziellen Investors entgegenstehen könnten.  

Festgestellt wird zwar, dass die meisten der beobachteten Brutvogelarten, die alle durch 
das Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt sind [8], durch den Verlust von 
gehölzbestandenen Flächen und von Bäumen ihren Lebensraum weitgehend verlieren 
würden. Dies sei aber hinnehmbar, weil die Vogelarten langfristig in benachbarte Biotope 
ausweichen könnten, begünstigt durch eine Zunahme des Gehölzbestands in Hamburg 
über die letzten Jahre,  - eine offensichtlich falsche Annahme.  

Auch für die Fledermäuse wird die Möglichkeit des Ausweichens in die Nachbarschaft 
unterstellt. Das Gutachten krankt hinsichtlich dieser Tiergruppe an mehreren Defiziten.  

a) Es fehlen alle Angaben über die Menge gleichzeitig auftretender Exemplare einer Art. 
Nur indirekt kann aus dem Vorkommen von acht Balzrevieren von Zwergfledermaus-
Männchen im Willinks Park auf ein bemerkenswert zahlreiches Vorkommen dieser Art 
geschlossen werden. 

b) Nach der einschlägigen Fachliteratur [7] sind Balzreviere in der Regel mit Balz-
quartieren verbunden, in die die Weibchen gelockt werden. Dass keines dieser 
mutmaßlich vorhandenen Balzquartiere bei der Suche nach Fledermausquartieren 
gefunden wurde, lässt auf weiteren Untersuchungsbedarf schließen. 

c) Zur Einschätzung des Schutzstatus der angetroffenen Fledermausarten stützt sich das 
Gutachten auf einen unveröffentlichten Vermerk des Naturschutzamtes aus dem Jahre 
2007 [9]. Es stellt damit ohne jeden weiteren Beleg die bisherige Einstufung der vier 
Fledermausarten in die Rote Liste der gefährdeten Säugetiere Hamburgs [10] in Frage. 
Die damit bescheinigte Unbedenklichkeit des geplanten Bauvorhabens im fledermaus-
reichen Willinks Park erscheint weder wissenschaftlich noch juristisch nachvollziehbar 
und trägt der Bedeutung des Waldparks als bedeutendem Fledermaus-Biotop anschei-
nend nicht hinreichend Rechnung. 

In der amtlichen Biotopkartierung der Abteilung Naturschutz des Amtes für Natur- und 
Ressourcenschutz (Anlage 2) wird der Willinks Park als wertvoller Biotop (Kategorie 6) 
eingestuft. Er gehört damit zu den höchstbewerteten Biotopen des umgebenden Stadtteils 



 5 

(Anlage 4). In der Einzelbewertung werden, mit 8 und 9, die höchstmöglichen Bewertungs-
ziffern vergeben: 

Alter 8 Biotop hohen Alters, 200 – 500 Jahre alt 

Seltenheit 9 sehr seltener Biotoptyp, gesättigtes Artenspektrum  

Belastung 8 geringe Belastung 

Ökologische Funktion 9 herausragender Bestandteil des regionalen Biotop-
verbunds 

Als Wertgesichtspunkte werden hervorgehoben: 

• Alter Gehölzbestand mit Entwicklungspotential in Richtung naturnahen Laub-
mischwald, der als Rückzugsraum und Trittsteinbiotop in der Stadt von Bedeu-
tung ist. Reich an Kleinstrukturen. Wichtige ökologische Ausgleichsfläche. 

• Zoologisch bedeutsam: Wald mit viel Totholz.  

• Bedeutsam für die Tiergruppen: Holzbewohnende Insekten, Waldvögel. 

Noch deutlicher betont wird der besondere ökologische Wert des Willinks Parks in einer 
Stellungnahme des Naturschutzrates Hamburg, eines im Hamburger Naturschutzgesetz 
verankerten unabhängigen Gremiums von Experten, das die zuständigen Behörden der 
Hansestadt in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege beraten soll. In einem 
Brief vom 22. Juli 2010 an das Bezirksamt Eimsbüttel, betreffend die Zerstörung des 
Waldbestandes in Willinks Park, heißt es unter anderem: 

Bei dem Waldbestand des Willinks Parks handele es sich "um eines der wenigen 
naturbelassenen Gehölzbiotope, die in dem vom monotonen Siedlungsgrün 
geprägten und biologisch nicht besonders wertvollen Stadtteil Eimsbüttel bis jetzt 
erhalten geblieben sind. Diesen letzten Restlebensraum für wildlebende Pflanzen 
und Tiere zu zerstören, muss angesichts der hehren Ziele, die Hamburg sich als 
'Green Capital' gesetzt hat, nahezu als Barbarei bezeichnet werden. ... Eine kurze 
Begehung hat ergeben, dass hier mehrere äußerst wertvolle Großbäume stehen: 
Eichen als historische Zeugen der früheren Feldmark, Linden und Ahorne als 
Relikte der ehemaligen Parknutzung. Alle Bäume zeigen große Vitalität und 
reichlich Verjüngung. Außerdem sind Robinien vorhanden, die sich wahrscheinlich 
nach 1945 spontan angesiedelt haben. ... Der Naturschutzrat hält die Erhaltung 
derartiger Waldparzellen im besiedelten Bereich für eines der obersten Gebote 
nachhaltiger Stadtplanung. ... Dieser 'verwilderte' Park ist ökologisch um 
Größenordnungen wertvoller als die nahe gelegenen, sterilen und 'totgepflegten' 
Parks wie der Amsinck-Park und der Von-Eicken-Park." 
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3.  Landschaftsbild 

Der Großbaumbestand des Willinks Parks  - auf der Kuppe des Rütersberges gelegen und 
das westliche und südliche Umland mit einem mehr als 4 m hohen Steilhang überragend -  
prägt das lokale Landschaftsbild mit seiner eindrucksvollen Waldkulisse. Er ist der heute 
naturnahe Rest eines Landschaftsparks ("Lustparks") aus der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts [11; 12]. Landhäuser mit ihren Gärten hatten in Niendorf, Groß-Borstel  
und Lokstedt eine lange Tradition. Bedeutende Hamburger Familien unterhielten hier ihre 
Sommerhäuser. Im Gegensatz zu anderen Bezirken hat der Bezirk Eimsbüttel dieses 
erhaltenswerte kulturellen Erbe offenbar nicht recht zu würdigen gewusst. Während zum 
Beispiel Altona in der Vergangenheit eine Vielzahl von Gärten in öffentlichen Besitz über-
führt und der Bevölkerung zugänglich gemacht hat, sieht die Grünbilanz in Eimsbüttel 
erheblich schlechter aus: Eimsbüttel ist laut Umweltatlas 1997 der einzige Bezirk in Ham-
burg, der eine deutliche Unterversorgung an Parkanlagen aufweist ([13]; Abb. 2).  

Unter dem Schlagwort "Wachsende Stadt" sollen nun auch noch die letzten Reste histori-
scher Gärten und Parks für eine Bebauung freigegeben werden, so etwa Pehmöllers 
Garten, Brödermanns Kohlgarten, Bondenwald 56, der Schrödersche Park, Röhehof und 
Willinks Park, um nur einige zu nennen. 

                   Abb. 2:   Exzeptionelle Unterversorgung des Bezirks Eimsbüttel  
                                  mit Grünflächen und Parkanlagen 

Eimsbüttel ist der Bezirk mit dem geringsten Grünanteil in Hamburg [13]. Er ist der einzige 
Bezirk ohne Naturschutzgebiet. Zudem sieht das geltende Baurecht, der Baustufenplan, für 
den Bereich des Willinks Parks Grünflächen vor (Anlage 5).  

Auch nach §§ 14 und 15 Bundesnaturschutzgesetz wäre die Abholzung und Bebauung des 
Willinks Parks als schwerwiegender Eingriff in Natur und Landschaft zu werten, der die 
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Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen würde. 

Gesetz und landschaftsplanerische Vernunft sprechen daher gleichermaßen für den Erhalt 
und die naturnahe Pflege des Willinks Parks und für seine Nutzung als Naherholungsgebiet 
und als Naturerfahrungsraum besonders für Kinder. 

 
4.  Großsteingrab 

Der Bereich des Willinks Parks ist archäologisches Grabungsschutzgebiet (Anlage 1). In 
der Begründung vom 30.9.2009 zur Unterschutzstellung des Fundplatzes heißt es:  

"Der Willinks Park gehört zur alten Flur Up'n Rütersbarg, auf der sich nach schriftli-
cher Überlieferung ein Großsteingrab befunden haben soll. Diese monumentale 
Grabform der jungsteinzeitlichen Trichterbecherkultur ist in Hamburg oberirdisch 
nicht erhalten. Nachrichten über ehemalige Standorte von Großsteingräbern fehlen 
mit Ausnahme des hier vorliegenden. Davon ausgehend ist es geboten, die Flur-
stücke 2245, 2264 und 3670 in die Denkmalliste als Grabungsschutzgebiet einzu-
tragen und gemäß HmbDSchG §§ 2 Nummer 4 und 5, 16 und 17 als Grabungs-
schutzgebiet auf unbestimmte Zeit im öffentlichen Interesse rechtskräftig zu 
schützen. ... 
Großsteingräber unterschiedlicher Form und Größe sind Kollektivgräber einer jung-
steinzeitlichen Bauerngemeinschaft, die ihre Toten mit Beigaben in der aus Findlin-
gen erbauten Grabkammer bestatteten. ... Die Großsteingräber wurden aufgrund 
ihres monumentalen Charakters lange Zeit genutzt, so dass sich an vielen Aus- und 
Umbauphasen belegen lassen. Nachfolgende Kulturen suchten die Gräber wieder-
holt auf und nahmen Nachbestattungen vor, so auch in der Bronze- und Eisenzeit, 
als man in die sie bedeckenden Erdhügel Körpergräber und später auch Brand-
gräber in Urnen einbrachte. Des weiteren kam es häufig im Umfeld zur Anlage 
jüngerer Gräberfelder, die sich an die Großsteingräber anlehnten." 

Da bisher keine Erkundung des Grabungsschutzgebietes erfolgt und die mögliche Ausdeh-
nung potenzieller Gräberfelder unbekannt ist, erscheint es unvertretbar, den größten Teil 
des Geländes nun ohne Voruntersuchungen, auf Notbergungen angewiesen, für Wohn-
blockgründungen und ausgedehnte Tiefgaragen auszukoffern, und dies an dem einzigen 
schriftlich überlieferten Ort eines Großsteingrabes auf Hamburger Staatsgebiet [14; 11; 
12].  

 
5.  Naturdenkmal 

Gesichtspunkte des Naturschutzes, des Denkmalschutzes und des Landschaftsbild-
schutzes sprechen in hohem Maße gegen eine Bebauung des erhaltenswerten, histori-
schen Waldbiotops und Grabungsschutzgebiets Willinks Park. Eine Unterschutzstellung als 
Naturdenkmal nach § 28 Bundesnaturschutzgesetz [8] in Verbindung mit § 10 (2) des 
Hamburgischen Bundesnaturschutzausführungsgesetzes [15] könnte den wertvollen, 
geschichtsträchtigen Waldpark für den Natur- und Kulturraum Hamburg und für die Allge-
meinheit auf Dauer sichern. 
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Erhebungsbogen zum Projekt Biotopkartierung Hamburg B DGK 6240

Deutsche Grundkarte: Lokstedt Nr. 14

BearbeiterIn: LUD vom 09.09.2007

Bestandsbeschreibung

Von alten Stiel-Eichen und Rotbuchen sowie mittelalten Robinien und Berg-Ahornen bestimmte 
ehemalige Parkfläche auf einer Aufschüttung. Die dichte, in die zweite Baumschicht übergehende 
Strauchschicht besteht überwiegend aus nachwachsendem Spitz- und Berg-Ahorn, Weißdorn und 
Hainbuche. Stellenweise haben sich dichte Schlehengebüsche entwickelt. Die Krautflur ist aufgrund 
der starken Beschattung nur spärlich entwickelt mit Kleinblütigem Springkraut, Giersch und 
Brennessel.
Im Südwesten findet man noch die Grundmauern eines früher dort stehenden Hauses, die 
mittlerweile mit jungen Gehölzen bewachsen sind.
Die randlichen Böschungskanten der aufgeschütteten Fläche sind zum Teil flächendeckend mit Efeu 
bewachsen.

Flächentyp: f

Anz. Abschnitte: 1

historisch seit:

Gesamtbewertung: 6

ges. Schutz:

Schutz nur teilw.:

Datensatz kopiert:

existenziell gefährdet:

ID: 80382

Vorkommende Biotoptypen:

Fl.Ant FFH-LRTHpt.Tf. Biotoptyp

WQM 100%  Sonstiger Eichenmischwald1

Fotos:

6240_14_090907a.JPG

6240_14_090907b.JPG

Beschreibung

Willinks ParkLagebeschreibung:

Wohnbebauung, StraßeNachbarnutzungen:

Gebietszuordnung

317 - Lokstedt (317)Ortsteil:

306 - LokstedtGemarkung:

696.01 - Geestplatten westlich der AlsterNaturraum:

- - keine Angabe, kein SchutzWasserschutzzone:

Größe

145 mLänge:

100 mBreite:

11114 m²Fläche:

Bewertung Detail

8 - Biotop hohen Alters, 200 bis 500 JahreAlter / Ersetzbarkeit:

9 - Sehr seltener Biotoptyp, weitgehend seltene oder bedrohte Pflanzengesellschaften, gesättigtes 
Artenspektrum, RL-Arten

Seltenheit:

8 - geringe örtliche oder punktuelle BelastungBelastung:

9 - Herausragender Bestandteil eines wertvollen Biotopkomplexes oder für den regionalen 
Biotopverbund.

Ökologische Funktion:

Auswertung

Trampelpfade, extrem viele Müll- und Sperrgutablagerungen (Bierdosen, Fernseher, Einkaufswagen, 
Autoteile), Gartenabfälle

Gefährdung / Einflüsse:

Alter Gehölzbestand mit Entwicklungspotential in Richtung naturnahen Laubmischwald, der als 
Rückzugsraum und Trittsteinbiotop in der Stadt von Bedeutung ist.

Wertgesichtspunkte:

Reich an Kleinstrukturen

Wichtige ökologische Ausgleichsfläche

Totholz (viel)zool. bed. Strukturen:

Wald

Holzbewohnende InsektenBed. für Tiergruppe:

Waldvögel

Müll beseitigenMaßnahmen:

Auslichten der Gehölze

Teilflächenbeschreibung

Teilfl. Nr. 1TfTeilflächentyp Teilfläche (Biotopkartierung)

Fl.anteil 100,0%

Hauptfläche

Biotoptyp WQM Biotoptyp Sonstiger Eichenmischwald

FFH-LRT LRT

Handlungsbed.

Beschreibung

Standort, Relief

AufschüttungRelief:

N2 - schwach geneigt (3,5-9 %)Neigung - Gelände:

V - VerschiedeneAusrichtung:

6 - halbsonnig bis halbschattigBelichtung:

keine BesonderheitenLuft:



Erhebungsbogen zum Projekt Biotopkartierung Hamburg B DGK 6240

Deutsche Grundkarte: Lokstedt Nr. 14

BearbeiterIn: LUD vom 09.09.2007

Boden

5 - frisch und mäßig frischFeuchte:

7 - stickstoffreichStickstoffgehalt:

Veg. - Deckg./Ant.

100 %Gesamt:

80 %1. Baumschicht:

60 %2. Baumschicht:

40 %Strauchschicht:

20 %1. Krautschicht:

Vorkommende Pflanzenarten:

Gefäßpflanzen - Tracheobionta

Sch.M. W. cfName SH DHH Nds

Rote Liste

St. Ph. V.Soz. G. §

Acer platanoides  (Spitz-Ahorn) z -

Acer pseudoplatanus  (Berg-Ahorn) h -

Aegopodium podagraria  (Giersch) z -

Aesculus hippocastanum  (Gewöhnliche Roßkastanie) w -

Agrostis capillaris  (Rotes Straußgras) w -

Artemisia vulgaris  (Gewöhnlicher Beifuß) w -

Betula pendula  (Hänge-Birke) w -

Carpinus betulus  (Hainbuche) z -

Corylus avellana  (Haselnuß) w -

Crataegus monogyna  (Eingriffliger Weißdorn) z -

Dactylis glomerata  (Wiesen-Knäuelgras) z -

Fagus sylvatica  (Rotbuche) z -

Galeopsis tetrahit  (Gewöhnlicher Hohlzahn) w -

Hedera helix  (Efeu) z -

Impatiens parviflora  (Kleinblütiges Springkraut) z -

Lolium perenne  (Ausdauerndes Weidelgras) z -

Philadelphus coronarius  (Europäischer Pfeifenstrauch) w -

Poa annua  (Einjähriges Rispengras) w -

Prunus indet.  (Zwetsche) w -

Prunus padus  (Echte Traubenkirsche) h -

Prunus serotina  (Späte Traubenkirsche) z -

Quercus robur  (Stiel-Eiche) z -

Ranunculus repens  (Kriechender Hahnenfuß) w -

Robinia pseudacacia  (Robinie) h -

Rubus fruticosus agg.  (Artengruppe Echte Brombeere) z -

Rubus idaeus  (Himbeere) w -

Salix cinerea  (Grau-Weide) w -

Sambucus nigra  (Schwarzer Holunder) w -

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia (Eberesche) w -

Symphoricarpos albus  (Schneebeere) w -

Taraxacum indet.  (Löwenzahn) w -

Trifolium repens  (Weiß-Klee) w -

Urtica dioica  (Große Brennessel) z -

Veronica chamaedrys ssp. chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis) w -

0 0Anzahl RL-Arten: 0 0M: Mengenangabe; W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring); Sch: Vegetationsschicht; St: Status; Ph: Phaenologie; Soz: 
Soziabilität; V. Vitalität; G: Geschlecht; cf: unsichere Bestimmung; §: Schutz nach BNatSchG; HH: Rote Liste Hamburg; Nds: 
Rote Liste Niedersachsen; SH: Rote Liste Schleswig-Holstein; D: Rote Liste Deutschland 34 34

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Licht 5,6 Feuchte 5,6 Reaktion 6,9 Stickst. (N) 6,8 Mahd. 5,2 Futterw. 3,0 Anz.Gift. 0 Wechself. 2 Übers. 1










